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Einleitung

Im Jahr 2021 – ein Jahr nach Georg Wilhelm Friedrich Hegels 250. Geburts-
tag – feiert sein berühmtestes rechtsphilosophisches Werk das 200. Jubiläum1: die 
Grundlinien der Philosophie des Rechts. Jubiläen großer Denkerinnen und Denker 
sowie bedeutender Werke verleiten zur Frage nach ihrer Aktualität: Welche zeit-
losen Lehren verdanken wir ihnen? Was können wir ihnen vielleicht sogar für den 
Umgang mit Problemen der Gegenwart entnehmen?2

Die vorliegende Untersuchung stellt diese Frage mit Blick auf einen Abschnitt 
der Grundlinien, der oft zitiert, aber nur selten systematisch analysiert worden ist:3 
Hegels Stellungnahme zur Kodifikationsdiskussion seiner Zeit (§ 211 RPh).4 Zur 
Kontroverse zwischen Anton Friedrich Justus Thibaut und Friedrich Carl von Sa-
vigny über die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Kodifikation des deutschen 
bürgerlichen Rechts, die bis heute zitiert wird, wenn über Kodifikation gesprochen 
wird, schreibt Hegel: „Einer gebildeten Nation oder dem juristischen Stande in 

	 1	Tatsächlich erschien das auf 1821 datierte Werk bereits im Herbst 1820; dazu Klaus Vieweg,  
Hegel, 2019, S. 467.
	 2	Zur Aktualität von Hegels Rechtsphilosophie etwa Axel Honneth, Leiden an Unbestimmt-
heit, 2001; Gertrude Lübbe-Wolf, Die Aktualität der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: Birgit  
Sandkaulen u. a. (Hrsg.), Gestalten des Bewusstseins, 2009, S. 328 ff.; Jens Petersen, Die Eule 
der Minerva in Hegels Rechtsphilosophie, 2010; Kurt Seelmann / Benno Zabel (Hrsg.), Auto-
nomie und Normativität, 2010; Ludwig Siep, Aktualität und Grenzen der praktischen Philoso-
phie Hegels, 2010; Elisabeth Weisser-Lohmann, Rechtsphilosophie als praktische Philosophie, 
2011; Sebastian Ostritsch, Hegels Rechtsphilosophie als Metaethik, 2014; Bernd Rettig, He-
gels sittlicher Staat, 2014; mit etwas anderer Nuancierung Slavoj Žižek, Hegel im verdrahteten 
Gehirn, 2020, S. 8: „Gerade weil es so ‚unzeitgemäß‘ ist, liefert Hegels Denken einzigartige 
Perspektiven, um die Aussichten und Gefahren unserer Zeit zu erkennen.“
	 3	Hegels Position im Kodifikationsstreit galt als „unergründet“ (Paolo Becchi, Hegel und 
der Kodifikationsstreit, in: Giuseppe Orsi u. a. [Hrsg.], Rechtsphilosophische Hefte 1 [1993], 
S. 121 ff., 121; vgl. auch Walter Jaeschke, Die Vernünftigkeit des Gesetzes, in: Hans-Christian 
Lucas / Otto Pöggeler [Hrsg.], S. 221 ff., 223); mittlerweile liegen einige Aufsätze und Passagen 
in Monografien vor; vgl. insbesondere Becchi, a. a. O.; ders., Hegel und der Kodifikationsstreit 
in Deutschland am Anfang des 19. Jahrhunderts, 2005; Myriam Bienenstock, Die „Ungeschick-
lichkeit, die wahrhaften Sitten in die Form von Gesetzen zu bringen“, ist „das Zeichen der 
Barbarey“, in: Elisabeth Weisser-Lohmann / Dietmar Köhler (Hrsg.), Verfassung und Revolu-
tion, 2000, S. 85 ff. (87); Jaeschke, a. a. O.; Wolfgang Schild, Savigny und Hegel, in: Anales 
de la Catedra Francisco Suarez 18–19 (1978–1979), S. 271 ff.; Norbert Waszek, Le débat sur la 
codification chez Hegel et au sein de son école, in: Gernot Kamecke (Hrsg.), La codification, 
2007, S. 169 ff.; Christoph J. Bauer, „Das Geheimnis aller Bewegung ist ihr Zweck“, 2000, 
S. 83; Alfredo Bergés, Der freie Wille als Rechtsprinzip, 2012, S. 189 f.; Oscar Daniel Brauer, 
Dialektik der Zeit, 1982, S. 39 ff.; Armin von Bogdandy, Hegels Theorie des Gesetzes, 1989, 
S. 206 ff.; Christoph Mährlein, Volksgeist und Recht, 2000, S. 123 ff.
	 4	Zur Zitierweise der Schriften Hegels s. die Übersicht im Anhang.
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derselben, die Fähigkeit abzusprechen, ein Gesetzbuch zu machen“ – wie es Savi-
gny tat –, „wäre einer der größten Schimpfe, der einer Nation oder jenem Stande 
angethan werden könnte“.5 Im Zusatz zu dieser Stelle findet sich eine Erläuterung 
dieses Vorwurfs: Zweifel an der Fähigkeit, die Gesetze in ein konsequentes System 
zu bringen, seien deshalb so abwegig, geradezu pikierend, weil „gerade das Syste-
matisieren, d. h. das Erheben ins Allgemeine, der unendliche Drang der Zeit ist“.6

Die klare Positionierung bildet den Ausgangspunkt für die Darlegung von He-
gels eigenem Kodifikationsverständnis, mit dem sich die Untersuchung eingehend 
auseinandersetzt: Sie zeigt zunächst, dass Hegels Ausführungen einen wichtigen 
Beitrag zum historischen Kodifikationsstreit leisten können, der heute allzu oft 
ausgeblendet bleibt, wenn von der Auseinandersetzung „Thibaut vs. Savigny“7 ge-
sprochen wird.8 Erst die Einbeziehung der Position Hegels, der methodisch und phi-

	 5	RPh, § 211 (GW 14.1, 177); unten B. II. 2. b).
	 6	RPh, § 211 Z (Werke 7, 364). Zur Zusammenstellung der „Zusätze“ durch Eduard Gans 
auf Grundlage von Vorlesungsnachschriften und handschriftlichen Aufzeichnungen vgl. Eva 
Moldenhauer / Karl Markus Michel, Anmerkungen der Redakteure zu Band 7, in: dies. (Hrsg.), 
Hegel, Werke 7, S. 527; Elisabeth Weisser-Lohmann, Hegels rechtsphilosophische Vorlesun-
gen, in: Friedhelm Nicolin / Otto Pöggeler (Hrsg.), Hegel-Studien, Band 26 (1991), S. 63 ff. (68). 
Die hier zitierte Formulierung, die häufig für Hegels Vorstellung von philosophischer System-
bildung herangezogen wird (vgl. etwa Carl Schmitt, Das „Allgemeine Deutsche Staatsrecht“ 
als Beispiel rechtswissenschaftlicher Systembildung, Zeitschrift für die gesamte Staatswis-
senschaft 100 [1940], S. 5 ff. [8]; Hans Friedrich Fulda, Das Recht der Philosophie in Hegels 
Philosophie des Rechts, 1968, S. 54; Martin Pilch, Der Rahmen der Rechtsgewohnheiten, 2009, 
S. 32) lässt sich freilich in den edierten Nachschriften nicht belegen, sodass man hinsichtlich 
ihrer Authentizität der (nicht unbestrittenen, vgl. zur Diskussion Klaus Grotsch, Anhang – 
Editorischer Bericht, GW 14.3, 2011, insb. S. 800 f., 826) Behauptung Gans’ vertrauen muss. 
Sie liegt jedoch, wie diese Untersuchung zeigen wird, ganz auf der Linie des Systembegriffs 
Hegels, der aus seinen Schriften deutlich wird (s. insb. unten C. III. 3.). Die sonstigen im Rah-
men der Untersuchung herangezogenen Stellen aus den „Zusätzen“ lassen sich anhand der 
vorrangig herangezogenen Vorlesungsnachschriften (vgl. unten B. II. 3.) belegen.
	 7	Vgl. den Titel der Zusammenstellung wesentlicher Stellungnahmen zum Kodifikations-
streit bei Hans Hattenhauer (Hrsg.), Thibaut und Savigny, 2. Aufl. 2002; vgl. ferner Inge 
Kroppenberg, Mythos Kodifikation – Ein rechtshistorischer Streifzug, Juristenzeitung 2008,  
S. 905 ff. (905).
	 8	Kritisch zu dieser Engführung etwa auch Joachim Rückert, Kodifikationsstreit, in: Adal-
bert Erler (Hrsg.), Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 1964 ff., Sp. 1930 ff.; 
Waszek, Débat, S. 169. Eine erste Zusammenstellung und Nachlese der verschiedenen Stel-
lungnahmen findet sich bereits bei Friedrich Carl von Savigny, Stimmen für und wider neue 
Gesetzbücher, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 3 (1817), S. 1 ff. Darstellungen 
der Kodifikationsdiskussion in der neueren Literatur etwa bei Hans-Peter Benöhr, Politik und 
Rechtstheorie, JuS 1974, S. 681 ff.; Pio Caroni, Savigny und die Kodifikation, ZRG GA 86 
(1969), S. 97 ff.; Sten Gagnér, Studien zur neueren Ideengeschichte der Gesetzgebung, 1960, 
S. 15 ff.; Hans Kiefner, Thibaut und Savigny, in: Arno Buschmann (Hrsg.), FS Gmür, 1983, 
S. 53 ff.; Ulrich von Lübtow, Savigny und die Historische Schule, in: Dieter Wilke (Hrsg.), FS 
Jur. Gesellschaft zu Berlin, 1984, S. 381 ff.; Joachim Rückert, Idealismus, Jurisprudenz und 
Politik bei Friedrich Carl von Savigny, 1984; ders., Thibaut – Savigny – Gans, in: Reinhard 
Blänkner u. a. (Hrsg.), Eduard Gans, 2002, S. 247 ff.; Hans Wrobel, Die Kontroverse Thibaut – 
Savigny im Jahre 1814 und ihre Deutung in der Gegenwart, 1975; ausführlich unter Einbezie-
hung vielfältiger Stellungnahmen Claudia Schöler, Deutsche Rechtseinheit, 2004.
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losophisch Savigny wesentlich näher steht, im Ergebnis aber Thibauts Auffassung 
von der Notwendigkeit einer Kodifikation teilt, macht aus dem Kodifikationsstreit 
eine Kodifikationsdebatte.9 Hierzu stellt die Untersuchung Hegels Ausführungen 
in den Gesamtzusammenhang der Auseinandersetzung seiner Zeitgenossen und 
bezieht neben den Grundlinien auch weitere Schriften Hegels sowie – soweit er-
sichtlich erstmals in diesem Zusammenhang – sämtliche edierten Nachschriften 
zu Hegels rechtsphilosophischen Vorlesungen in die Betrachtung ein (B).

Sodann ordnet die Untersuchung Hegels Kodifikationsverständnis in den grö-
ßeren Zusammenhang seiner (rechts-)philosophischen Arbeiten ein und entwickelt 
hieraus Elemente einer idealistischen Kodifikationstheorie im Anschluss an Hegel. 
Dabei tritt sie zugleich der in der Literatur teilweise vertretenen Ansicht entgegen, 
Hegel habe die Schwierigkeit einer Kodifikation unterschätzt und die Aufgabe al-
lein den Juristinnen und Juristen überantwortet. Im Gegenteil: Für Hegel bedeu-
tet Kodifikation Abstraktion und Systembildung auf Basis des tatsächlichen mit 
Blick auf ein vernünftiges Recht.10 Die Kodifikation erfüllt damit für den Bereich 
des Rechts eine Aufgabe, die Hegel allgemein der Philosophie zuweist: ihre Zeit 
denkend zu erfassen.11 Die Kodifikation ist also jedenfalls auch Anliegen einer 
Rechtsphilosophie im Sinne Hegels, der mit der systematischen Ordnung zentraler 
Rechtsinstitute in den Grundlinien auch einen Ansatz aufzeigt, wie diese verfolgt 
werden könnte (C–D).12

Am Anfang und am Ende der Untersuchung steht aber die bereits angesprochene 
Diskussion über die Aktualität von Hegels Theorie. Besonders prominent wurde 
die Frage nach der „Kodifikationsfähigkeit“ eines Rechtsgebiets in den letzten 
Jahrzehnten mit Blick auf das Privatrecht der Europäischen Union gestellt.13 Die 
Untersuchung zeigt, dass sich Hegels Theoriebildung auch hier einige Ansätze zu 
einer Systematisierung, vor allem aber die Ermutigung entnehmen lassen, Kodi-
fikationsprojekte nicht angesichts von Schwierigkeiten – die sich angesichts der 
aktuellen Krisen des Europäischen Integrationsprojekts noch verschärfen dürf-
ten – unversucht zu lassen (E).

	 9	Vgl. auch von Bogdandy, Hegels Theorie des Gesetzes, S. 215: „Hegels Stellungnahme 
zu diesem Streit ist von großer Bedeutung. Waren nach Erscheinen der Schrift nur technische 
und politische Einwände veröffentlicht worden, so ist die Hegelsche Antwort die einzige, die 
sich auf ein vergleichbares, ja wesentlich überlegenes theoretisches Fundament stützen kann.“
	 10	Unten C. III.
	 11	Vgl. RPh, Vorrede, GW 14.1, 15: „Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philoso-
phie, denn das was ist, ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein 
Sohn seiner Zeit; so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt.“
	 12	Aus diesem Zusammenhang erklärt sich die Bedeutung der Kodifikationsforderung für 
Hegels ganzes „philosophisches Projekt“; vgl. dazu Bienenstock, Ungeschicklichkeit, S. 87.
	 13	Vgl. etwa, mit Bezug auf den Kodifikationsstreit, Ole Lando, Principles of European 
Contract Law and UNIDROIT Principles: Moving from Harmonisation to Unification, Uni-
form Law Review 8 (2003), S. 124 ff.; Reinhard Zimmermann, Codification. The Civilian 
Experience Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law, European Review 
of Contract Law 8 (2012), S. 367 ff. (399): „[I]t is the dispute between Savigny and Thibaut 
revived, after two hundred years, on a European level.“ 


